
Wir haben uns den Koali-
tionsvertrag von CDU, 
CSU und SPD genau an-

geschaut. Die STEURO-Redaktion 
fasst kurz das Wichtigste zusam-
men, was die Bürgerinnen und 
Bürger sowie Unternehmen aus 
steuerlicher Sicht in der aktuellen 
Legislaturperiode wohl erwartet: 

  Der Einkommensteuertarif soll, 
wie bisher auch, regelmäßig an 
die Preissteigerungsrate ange-
passt werden (Stichwort „kalte 
Progression“). Für Menschen mit 
einer Behinderung soll die An-
passung der pauschalen Steuer-
freibeträge geprüft werden.
  Ab dem Jahr 2021 soll der So-
lidaritätszuschlag schrittweise 
abgeschafft werden. 
  Für den Ersterwerb von Neubau 
oder Bestand wird ein Baukin-
dergeld als Zuschuss in Höhe 
von 1.200 Euro je Kind und pro 
Jahr eingeführt, das über einen 
Zeitraum von zehn Jahren ge-
zahlt wird (Einkommensgrenze 
75.000 Euro pro Jahr plus 15.000 
Euro pro Kind). Außerdem soll 
bei der Grunderwerbsteuer ein 
Freibetrag für Familien für den 
erstmaligen Eigentumserwerb 
geprüft werden.
  Die Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung wird fortge-
setzt, Maßnahmen sollen besser 
aufeinander abgestimmt wer-
den. Antragsteller erhalten ein 

Wahlrecht zwischen einer Zu-
schussförderung und einer Re-
duzierung des zu versteuernden 
Einkommens.
  Das Kindergeld wird um 25 Euro 
erhöht (in zwei Teilschritten, zum 
1. Juli 2019 um zehn Euro und 
zum 1. Januar 2021 um weitere 
15 Euro). Der steuerliche Kinder-
freibetrag steigt entsprechend.
  Die pauschalierte Abgeltung-
steuer auf Kapitalerträge soll 
wieder abgeschafft, Zinsen und 
Dividenden sollen dafür wieder 
mit dem persönlichen Steuer-
satz belegt werden.   Wie das ge-
nau funktionieren soll, wird sich 
aber noch zeigen. 
  Die Möglichkeiten zur elektroni-
schen Kommunikation mit dem 
Finanzamt werden ausgebaut. 
Angestrebt wird etwa die voraus-
gefüllte Steuererklärung für alle 
Steuerpfl ichtigen bis zum Veran-
lagungszeitraum 2021.
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UNSER TIPP DES MONATS
Die deutschen Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter jedes Jahr auf rund 
30 Millionen Dienstreisen ins EU-Ausland. Hinzu kommen Auslandsent-
sendungen in Millionenhöhe. Dabei müssen in immer mehr Fällen sehr 
strenge Meldepfl ichten beachtet werden. Und die Europäische Union will 
die Regeln nun sogar noch weiter verschärfen. Wir erklären, worauf Unter-
nehmen achten müssen – alle weiteren Fragen rund um Dienstreisen und 
Auslandsentsendungen kann Ihr Steuerberater beantworten.

Lesen Sie mehr auf S. 2
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DIE GROSSE KOALITION HAT GROSSE PLÄNE BEIM THEMA FINANZEN

Was uns Steuerzahler jetzt erwartet

Einige Steuererleichterungen 
für Unternehmen geplant

  Die Forschung in kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen wird 
steuerlich besser gefördert.
  Es gibt Anreize für emissionsar-
me Mobilität, u.a. über eine pau-
schale Dienstwagenbesteuerung 
von 0,5 Prozent für Elektrofahr-
zeuge (statt der 1-%-Regelung). 
Dem selben Ziel dient die Einfüh-
rung einer auf fünf Jahre befris-
teten Sonder-AfA (Abschreibung 
für Abnutzung) von 50 Prozent 
im Jahr der Anschaffung.
  Wettbewerbsnachteile für deut-
sche Industrie- und Handels-
unternehmen sowie Flug- und 
Seehäfen bei der Einfuhrumsatz-
steuer sollen behoben werden.
  Zur verstärkten Bekämpfung des 
Umsatzsteuerbetrugs beim Han-
del mit Waren im Internet werden 
weitere gesetzliche Regelungen 
geschaffen. 
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Europa wächst immer enger zusammen, gerade auch aus wirtschaftlicher Sicht. Entsprechend 
überqueren immer mehr Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeit Ländergrenzen. Dabei müssen 
u.a. bestimmte Meldepflichten beachtet werden. Hier will die EU die Regeln nun verschärfen. 

STEURO -Tipp
In vielen Fragen rund um Dienst-
reisen und Auslandsentsendun-
gen kann Ihnen Ihr Steuerbera-
ter hilfreich zur Seite stehen.

Die deutschen Unternehmen 
schicken ihre Mitarbeiter 
jedes Jahr auf rund 30 Milli-

onen Dienstreisen ins EU-Ausland 
– „vorsichtig geschätzt“, wie der 
Gesamtverband der Arbeitgeberver-
bände der Metall- und Elektro-Indus-
trie (M+E) betont. Hinzu kommen 
noch zig Auslandsentsendungen, 
also „entsandte Arbeitnehmer“, die 
von ihrem Arbeitgeber in ein ande-
res EU-Land geschickt werden, um 
dort während eines begrenzten 
Zeitraums eine Dienstleistung zu er-
bringen. Im Jahr 2015 gab es in der 
EU knapp über zwei Millionen ent-
sandte Arbeitnehmer, so das EU-Par-
lament – aus Deutschland kamen 
davon immerhin fast 250.000.

Schutz der entsandten
Arbeitnehmer vor Ausbeutung
Die EU will jetzt die Regeln für Aus-
landsentsendungen verschärfen. 
Das dient in erster Linie dem Schutz 
von entsandten Arbeitnehmern vor 
Ausbeutung in manchen Branchen 
(etwa am Bau), betonen EU-Par-
lamentarier. Doch die geplante 
Reform der EU-Entsenderichtlinie 
betrifft eben nicht nur „klassische“ 
Entsendungen, sondern auch viele 
der eingangs genannten, wesent-
lich kurzfristigeren Dienstreisen.

Insbesondere die angedachte 
Verschärfung der Meldepfl ichten 
sorgt in vielen Branchen für Unmut. 
So droht etwa die Pfl icht, dass Ar-
beitgeber bei jeder noch so kurzen 
Dienstreise ins Ausland ihre Mitar-
beiter nachweislich in das Tarifsys-
tem des Ziellandes eingruppieren 
müssen. „Das entbehrt jeglicher 
Verhältnismäßigkeit“, moniert etwa 
der Arbeitgeberverband M+E. Er 

verweist auf den erheblichen bü-
rokratischen Mehraufwand, der 
insbesondere die deutsche Export-
wirtschaft belasten würde.

In einigen europäischen EU- und 
Nicht-EU-Ländern wurden die Mel-
depfl ichten bereits verschärft. Wie 
schnell ein Unternehmen dagegen 
verstößt, mag etwa folgender Bei-
spielfall verdeutlichen, von dem 
die BDAE-Gruppe, Spezialist für 
Auslandsentsendungen und -versi-
cherungen, berichtet. Hier schickte 
ein deutsches Unternehmen einen 
Vertriebsmitarbeiter für einen Tag 
in die Schweiz. Passend mit Anzug 
und Krawatte gekleidet, machte er 
sich in seinem Dienstwagen auf 
den Weg. Als er die Grenze pas-
sierte, schoss der Zoll – von ihm 
unbemerkt – ein Foto und erfasste 
den Zeitpunkt. Das Gleiche pas-
sierte bei seiner Rückkehr etwa 12 
Stunden später. Kurz darauf zogen 
ihn die Beamten zur Kontrolle aus 
dem Verkehr. Dabei wurde er nach 
seiner Meldebescheinigung ge-
fragt. Die konnte er nicht vorlegen. 
Damit verstieß sein Unternehmen 
gegen die Schweizer Arbeitsschutz-
bestimmungen – und steht nun 
auf der schwarzen Liste der mit der 
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  Vorschriften aus dem Arbeits-
recht: Grundsätzlich ist z.B. zu 
prüfen, ob die Entsendung mit 
dem Weisungsrecht des Arbeit-
gebers vereinbar ist oder ob eine 
einvernehmliche Änderung des 
Arbeitsvertrags über eine Zusatz-
vereinbarung erforderlich ist.
  Meldepfl ichten in vielen EU-Län-
dern. Meldepfl ichtig können etwa 
sein (Beispiel Luxemburg):
• Kundenbesuche und Ge-

schäftsgespräche,
• Vorbereitung einer Dienstleis-

tung,
• kurzfristige Notfalleinsätze,
• alle Arbeitseinsätze zur Erbrin-

gung einer Dienstleistung,
• Messeauftritte sowie
• Anlieferung von Waren.

Bei Verstößen gegen die Pfl ich-
ten droht einem Unternehmen 
vielleicht nicht gleich ein (im 
schlimmsten Fall existenzbedro-
hender) Wettbewerbsausschluss 
wie im oben genannten Schwei-
zer Beispiel. Doch bereits die 
möglichen Bußgelder können die 
Firmenkasse empfi ndlich treffen. 
Wir halten Sie über die geplante 
Reform auf dem Laufenden. 

GEPLANTE REFORM DER EU-ENTSENDERICHTLINIE VERSCHÄRFT VIELE REGELN

Auf Dienstreise über Ländergrenzen hinweg

Schweiz Gewerbe treibenden Unter-
nehmen. Ein weiterer Verstoß und 
es droht der Ausschluss vom Markt.

Die Bürokratie kann schon 
heute überhand nehmen
Dabei ist schon ohne weitere 
Verschärfungen die Personalver-
waltung bei Entsendungen bzw. 
Dienstreisen für die Unternehmen 
extrem komplex. Zahlreiche Be-
stimmungen aus dem Steuer-, So-
zial- und Arbeitsrecht sind hier zu 
beachten und auf den Einzelfall 
anzuwenden. Daher fürchten zahl-
reiche Unternehmen eine Verviel-
fachung des bürokratischen Auf-
wands. Der nimmt zuweilen schon 
jetzt überhand. So müssen etwa 
Unternehmen, die Mitarbeiter nach 
Polen entsenden, vor dem ersten 
Arbeitstag ein fünfseitiges Formu-
lar in polnischer oder englischer 
Sprache ausfüllen sowie eine Kon-
taktperson vor Ort benennen.

Arbeitgeber müssen bereits 
jetzt bei der Entsendung ihrer Ar-
beitnehmer ins Ausland unter an-
derem auf folgende Punkte achten:

  Sozialversicherung: Es muss ge-
klärt sein, welches Sozialversi-
cherungsrecht angewendet wird. 

Viel Wind um die Re-
geln für EU-Auslands-
entsendungen:  Die 
geplante Verschärfung 
stößt in der heimischen 
Wirtschaft auf Kritik. 
Schon heute ist der 
bürokratische Aufwand 
hoch. So muss etwa für 
eine Dienstreise nach 
Polen zunächst ein 
fünfseitiges Formular 
ausgefüllt werden.
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STEURO -Tipp
Der Fall zeigt erneut, wie genau 
es das Finanzamt beim Thema 
Arbeitszimmer nimmt. Ziehen 
Sie daher auch für Ihre private 
Steuererklärung einen Steuerbe-
rater Ihres Vertrauens hinzu.

Geht es um die steuerliche Absetzbarkeit des Arbeitszimmers, wird mancher Steuerzahler kreativ. 
Beim Finanzamt hört da der Spaß schnell auf – wohingegen das Finanzgericht Rheinland-Pfalz jetzt 
Humor bewies. Leider hatte das Ehepaar im entschiedenen Fall trotzdem wenig zu lachen.

Foto: Wolfang Stief/flickr.com

(zuvor angekündigten) Besuch des 
Finanzbeamten extra präpariert 
worden zu sein.

Letztlich konnte das aber nicht 
zweifelsfrei nachgewiesen wer-
den – was dem Gericht aber auch 
egal war. Alleine dass der Spiegel-
schrank überhaupt in dem Zimmer 
stand, wurde dem Ehepaar zum 
Verhängnis. In der Urteilsbegrün-
dung heißt es: „Da dieser Schrank 
leer steht, liegt für den Schrank 
eine betriebliche Nutzung nicht 
vor. Das Arbeitszimmer wird damit 
zumindest zum Abstellen eines 
nicht betrieblichen Gegenstandes 
verwendet und daher liegt in nicht 
unerheblichem Umfang eine pri-
vate Mitbenutzung vor. Aufgrund 
der gemischten Nutzung ist die 
Abzugsfähigkeit der Aufwendun-
gen insgesamt nicht gegeben.“ Da 
sage noch einer, Richter könnten 
keinen Humor beweisen. 

NULL STEUERABZUG SELBST BEI NUR GERINGFÜGIGER PRIVATER NUTZUNG

Verräterischer Schrank im Arbeitszimmer

Gerade in Städten mit presti-
geträchtigen Sportvereinen 

versüßen Unternehmen ihren 
Arbeitnehmern und Geschäfts-
kunden die (Geschäfts-)Bezie-
hung mit der Überlassung von 
Dauerkarten. Allerdings kann das 
Finanzamt die Kosten für die Ein-
trittskarten in vollem Umfang der 
Pauschalsteuer (gemäß § 37b 
EStG) unterwerfen. Und zwar zu 
Recht, zeigte sich das Finanzge-
richt endgültig als Spielverderber 

(FG Bremen, Urteil vom 21. Sep-
tember 2017, Az. 1 K 20/17 (5)). 
Schließlich sei der Besuch des 
Spiels durch die Arbeitnehmer ja 
nicht dienstlich veranlasst. Ent-
sprechend handele es sich bei 
dem erlangten Vorteil um Arbeits-
lohn. Und bei den Geschäfts-
partnern führe der Vorteil zu 
steuerpfl ichtigen Einnahmen im 
Rahmen der für sie jeweils 
maßgeblichen Einkunfts-
art (§§ 15, 19 EStG). 

ÜBERLASSUNG VON DAUERKARTEN

Finanzamt als Spielverderber

Wird für den Betrieb einer 
Photovol ta ik -Anlage 
und die Verwaltung der 

gewerblichen Einkünfte hieraus 
dringend ein eigenes Arbeitszim-
mer gebraucht? Diese Frage prüfte 
das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
jetzt eingehend – und kam zu dem 
Schluss: Die Kosten für ein häusli-
ches Arbeitszimmer können nicht 
als Betriebsausgaben bei den ge-
werblichen Einkünften aus dem 
Betrieb einer Photovoltaik-Anlage 
berücksichtigt werden. Das gilt 
vor allem dann, wenn lediglich eine 
geringfügige betriebliche Nutzung 
des Arbeitszimmers vorliegt und 
der Raum noch dazu hin und wie-
der privat genutzt wird (FG Rhein-
land-Pfalz, Urteil vom 25. Januar 
2018, Az. 6 K 2234/17).

In dem entschiedenen Fall ging 
es um ein berufstätiges Ehepaar. 
Neben der nicht selbstständigen 
Arbeit erzielte es auch Einkünfte 
aus dem gewerblichen Betrieb einer 
Photovoltaik-Anlage.

1.700 Euro Betriebsausgaben 
für das Arbeitszimmer
Für das Streitjahr 2010 errechneten 
die Eheleute einen Verlust in Höhe 
von rund 1.795 Euro und machten 
(unter anderem) Aufwendungen 
für ein Arbeitszimmer in Höhe von 
1.700 Euro als Betriebsausgaben 
geltend. Die Aufwendungen für das 
Arbeitszimmer entsprechen 8,1% 
der Gesamtkosten für das Wohn-
haus der Kläger und damit dem 
Flächenanteil des Arbeitszimmers 
(11,93 qm) an der Gesamtwohnfl ä-
che (149,03 qm).

Das Finanzamt erkannte die 
Aufwendungen nicht an. Es teilte 
dem Ehepaar im Steuerbescheid 
mit: „Die geltend gemachten Kos-
ten für das Arbeitszimmer bei den 
Einkünften aus Gewerbebetrieb 
wurden nicht berücksichtigt, da 
dieses nicht erforderlich zum Be-
treiben der Photovoltaik-Anlage ist.“

Diesem Bescheid widerspra-
chen die Eheleute und reichten 
schließlich Klage ein – beides ohne 
Erfolg. Interessant an dem Fall ist 
allerdings, dass sich die Begrün-
dung von Finanzamt und Finanzge-
richt unterschieden. 

Das Finanzamt begründete die 
Ablehnung zusammengefasst wie 
folgt:

  Es handele sich zwar um ein 
häusliches Arbeitszimmer.
  Hierfür sei die Abzugsfähigkeit 
der Aufwendungen, wenn über-
haupt, auf 1.250 Euro pro Jahr 
begrenzt, weil es sich nicht um 
den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und berufl ichen 
Betätigung handelt.
  Für den Gewerbebetrieb einer 
Photovoltaik-Anlage sei es aber 
ohnehin gar nicht erforderlich.
  Die von den Eheleuten angege-
bene Arbeitszeit von acht Stun-
den monatlich sei nicht glaub-
haft – und selbst wenn, so sei 
diese Nutzung von untergeord-
neter Bedeutung.

Das Finanzgericht betrachte-
te den ganzen Fall aber weniger 
(rechts-)theoretisch als vielmehr 

(lebens-)praxisnah. Dazu zog es 
den Bericht eines Ermittlungs-
beamten heran, der sich das Ar-
beitszimmer im Jahr 2014 (also 
vier Jahre nach dem eigentlichen 
Streitjahr!) näher angeschaut hat-
te. Er fand in dem Zimmer neben 
einem Schreibtisch, einem Com-
puter und einem Regal mit zwei (!) 
Aktenordnern auch einen leeren 
Spiegelschrank. Allein das kam 
den Richtern schon verdächtig vor. 
Das Zimmer schien ihnen für den 
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Ab Ende Mai gilt das neue, 
strengere und EU-weite Daten-

schutzrecht. Viele Mitgliedsstaaten 
und noch wesentlich mehr Unter-
nehmen sind hierauf noch nicht 
ausreichend vorbereitet. Deshalb 
hat die EU-Kommission einen Leit-
faden herausgegeben, der einen 
Überblick über die wichtigsten Neu-
erungen und die noch ausstehen-
den Aufgaben gibt. Ergänzend dazu 
stellt die Kommission ein neues 
Online-Tool für kleine und mittlere 
Unternehmen ins Netz. 

Einheitliche Regeln, gestärkte 
Rechte und besserer Schutz
Zu den wichtigsten Elementen der 
neuen Datenschutzbestimmun-
gen zählen etwa:
• Einheitliche Regeln für alle 

Unternehmen, die in der EU 

Dienstleistungen anbieten, 
selbst wenn sie außerhalb der 
EU ansässig sind.

• Neue, gestärkte Rechte für Bür-
gerinnen und Bürger. Das heißt: 
Die Rechte auf Information, auf 
Auskunft und auf Vergessen-
werden werden gestärkt. Ein 
neues Recht auf Datenüber-
tragbarkeit soll den Bürgern die 
Möglichkeit eröffnen, ihre Da-
ten von einem Unternehmen zu 
einem anderen zu übertragen. 
Gleichzeitig werden damit auch 
neue Geschäftsfelder für Unter-
nehmen eröffnet.

• Besserer Schutz vor Daten-
schutzverletzungen: Wird der 
Schutz personenbezogener 
Daten in einem Unternehmen 
verletzt, muss das Unterneh-
men die Datenschutzbehörden 
innerhalb von 72 Stunden über 
den Vorfall informieren.

• Effektive Regeln und Geldbußen 
mit Abschreckungswirkung: Alle 
Datenschutzbehörden werden 
befugt, Geldbußen von bis zu 20 
Millionen Euro oder, im Fall von 
Unternehmen, von 4 Prozent des 
weltweit erzielten Jahresumsat-
zes zu verhängen. 
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VIELE UNTERNEHMEN SIND AUF NEUE REGELN NOCH NICHT VORBEREITET

Ab Mai gilt strengerer Datenschutz

STEURO -Tipp
Mehr Informationen zum neuen Datenschutzrecht gibt es allgemein auf 
der Internetseite der Kommission unter https://ec.europa.eu (Suchbegriff 
„Datenschutzvorschriften 2018“) sowie individuell beim Rechtsberater.

EIGENER HAUSSTAND

Zu nah an der
Arbeitsstätte

Eine doppelte Haushaltsfüh-
rung liegt nicht vor, wenn 

die Arbeitsstätte auch von 
der Hauptwohnung (also der 
„eigene Hausstand“ i.S. des 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 2 
EStG) des Steuerpfl ichtigen 
in zumutbarer Weise täglich 
erreicht werden kann. Das 
stellte nun noch einmal der 
Bundesfi nanzhof in einem ak-
tuellen Urteil klar (BFH, Urteil 
vom 16. November 2017, Az. 
VI R 31/16). Ob das der Fall 
ist, hängt dabei aber nicht nur 
an der Entfernung zwischen 
Haupt- und Nebenwohnung 
sowie der Arbeitsstätte, son-
dern etwa auch an individuel-
len Verkehrsverbindungen und 
Wegezeiten. Die Würdigung 
aller wesentlichen Umstände 
des Einzelfalls bleibe daher 
in erster Linie dem Finanzge-
richt vor Ort überlassen, ent-
schieden die obersten deut-
schen Finanzrichter. 

GEERBTER SCHADEN

Nachlasskosten 
auf eigene Kasse

Wer eine Immobilie erbt, ist 
fi nanziell für die Beseiti-

gung von Schäden verantwort-
lich, die von Haus oder Grund-
stück ausgehen. Die Kosten 
für deren Beseitigung können 
nicht als Nachlassverbind-
lichkeiten geltend gemacht 
werden, entschied der Bundes-
fi nanzhof (BFH, Urteil vom 26. 
Juli 2017, Az. II R 33/15). Auf-
wendungen zur Beseitigung 
von Mängeln eines Gebäudes 
könnten nur dann als Erblas-
serschulden berücksichtigt 
werden, wenn der Erblasser 
(anders als im Streitfall) be-
reits zu Lebzeiten aufgrund ei-
ner öffentlich-rechtlichen oder 
privatrechtlichen Verpfl ich-
tung zur Schadensbeseitigung 
verpfl ichtet gewesen wäre. 

WERBUNGSKOSTEN FÜR DOPPELTE HAUSHALTSFÜHRUNG?

Auslandsstudium mit Hotel Mama
Auch Studierende dürfen grundsätzlich Wer-

bungskosten geltend machen. Das gilt auch 
bezüglich Aufwendungen für Auslands-

aufenthalte. Eine Studentin aber legte 
die Regeln im eigenen Interesse zu 
großzügig aus. Sie absolvierte im 

Rahmen ihres Bachelorstudien-
gangs zwei Auslandssemester 
bzw. -praktika und machte die 
Aufwendungen für die dortige 
Unterkunft und Verpfl egung 

als Werbungskosten geltend. Der Haken: In Deutsch-
land unterhielt sie gar keinen eigenen Hausstand, 
sondern wohnte bei ihren Heimatbesuchen stets im 
Haushalt der Eltern. 

Das Finanzgericht Münster betonte: Vorausset-
zung für den Abzug der Wohnungskosten sowie der 
Verpfl egungsmehraufwendungen in Bezug auf die 
Auslandsaufenthalte ist, dass auch wirklich eine dop-
pelte Haushaltsführung vorliegt (FG Münster, Urteil 
vom 24. Januar 2018, Az. 7 K 1007/17 E; Revision 
zugelassen). 

Foto: contrastwerkstatt/fotolia
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Entdeckt das Finanzamt in der Buch-
führung eines Unternehmens be-

stimmte Ungereimtheiten, kann es einen 
so genannten (Un-)Sicherheitszuschlag 
erheben. Dann schätzt es die Höhe der 
Einnahmen bzw. des Gewinns und legt ge-
mäß dieser Schätzung die Steuer neu fest. 
Das Finanzgericht Köln fällte in diesem 
Zusammenhang nun ein unternehmens-
freundliches Urteil: Verwendet ein Unter-
nehmer keine lückenlos fortlaufenden 
Rechnungsnummern, so berechtigt allein 
dies das Finanzamt nicht zur Erhebung 
eines solchen Zuschlags (FG Köln, Urteil 
v. 07.12.2017 - 15 K 1122/16; Revision zu-
gelassen). Es bestehe weder eine gesetz-
liche noch eine aus der Rechtsprechung 
herleitbare Pfl icht zur Vergabe einer Rech-
nungsnummer nach einem bestimmten 
lückenlosen numerischen System. 

Ein Vorsteuerabzug ist nur möglich, 
wenn eine Rechnung eine eindeutige 

und leicht nachprüfbare Feststellung der 
Leistung ermöglicht. Das gilt auch für den 
Fall, wenn es um den massenhaften Han-
del mit Kleidungsstücken und mit Mode-
schmuck im Niedrigpreissegment geht. In 
zwei Fällen vor dem Hessischen Finanzge-
richt beschränkte sich die Angabe in den 
Rechnungen auf die pauschale Bezeich-
nung einer Warenklasse und die Angabe 
einer erheblichen Stückzahl im mindestens 
dreistelligen Bereich. Die Rechnungen ge-
nügten somit mangels hinreichender Leis-
tungsbeschreibung und fehlender Identifi -
kationsmöglichkeit nicht den gesetzlichen 
Anforderungen zum Vorsteuerabzug, ent-
schied das Gericht (Hessisches FG, Urteile 
vom 12. Oktober 2017, Az. 1 K 547/14 und 
Az. 1 K 2402/14; Revision anhängig). 

URTEIL ZUR BUCHFÜHRUNG

Rechnung muss nicht 
durchnummeriert sein

RECHNUNG WAR ZU UNGENAU

Die Leistung muss
bezeichnet werden

FINANZAMT SAH NETTOLOHN-OPTIMIERUNG KRITISCH

Gehaltsextras machten Ärger
Bestimmte Arbeitgeberzuschüsse können 

trotz vorheriger Lohnherabsetzung steuer-
begünstigt bzw. steuerfrei sein. Das entschied 
das Finanzgericht Münster (FG Münster, Urteil 
vom 28. Juni 2017, Az. 6 K 2446/15 L).

Unternehmen traf mit Arbeitnehmern
eine „ergänzende Vereinbarung“
In dem Fall ging es um Zuschüsse des Arbeitge-
bers zu Aufwendungen für die Internetnutzung 
sowie zu Fahrt-, Kinderbetreuungs- und Tele-
fonkosten seiner Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Dies alles diente der Nettolohn-Op-
timierung in dem Unternehmen. Darüber traf 
das Unternehmen mit seinen Arbeitnehmern 
so genannte „Ergänzende Vereinbarungen zum 
Einstellungsvertrag“.

Was arbeitnehmerfreundlich gedacht war, 
ging aber fast nach hinten los: Das Finanzamt 
gelangte nämlich im Rahmen einer Lohnsteuer-
außenprüfung zu der Auffassung, dass hier eine 
(steuerlich schädliche) Umwandlung des zuvor 
ursprünglich vereinbarten Gehalts vorliege. Die 
ergänzenden Vereinbarungen hätten nicht dazu 
geführt, dass der Arbeitgeber mehr als den bis-
herigen Arbeitslohn zahlt. Eine „zusätzliche“ 
Leistung zum Lohn liege folglich nicht vor. Daher 
war nach Meinung der Prüferin eine Nachver-
steuerung bezüglich der (bis dato anhand der 
entsprechenden Pauschalsteuersätze versteu-
erten) Zuschüsse vorzunehmen.

STEURO -Tipp
Konsultieren Sie für eine rechtssichere Ver-
einbarung zu einer Lohnherabsetzung bzw. 
generell für Fragen zum Thema Gehaltsum-
wandlung in jedem Fall Ihren Steuerberater!

Die Münsteraner Richter korrigierten aber 
das Amt: Die Leistungen wurden (mit Ausnah-
me der Telefonkosten) zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht. Denn der 
Arbeitnehmer habe zum Zeitpunkt der Zah-
lung keinen verbindlichen Rechtsanspruch auf 
die gezahlten Zuschüsse gehabt. Das ergebe 
sich bereits aus dem Wortlaut der in dem Fall 
geschlossenen Vereinbarung.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz
entschied ähnlichen Fall anders
Aber Vorsicht: In einem ähnlich gelagerten Fall 
kam das Finanzgericht Rheinland-Pfalz zu ei-
nem gänzlich anderen Schluss. Nach dessen Ur-
teil fehlt es an der so genannten Zusätzlichkeits-
erfordernis, wenn ein Arbeitnehmer auf Teile 
seines bisherigen Gehalts verzichtet und statt-
dessen Erholungsbeihilfen sowie Zuschüsse zu 
Fahrtkosten und Internetanschluss erhält (FG 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 23. November 2016, 
Az. 2 K 1180/16). Das letzte Wort wird nun der 
Bundesfi nanzhof haben. Hier ist in beiden ge-
nannten Streitfällen die Revision anhängig. 
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STEURO -Tipp
Für die Inanspruchnahme von 
Handwerkerleistungen für 
Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen 
ermäßigt sich die tarifl iche 
Einkommensteuer (vermindert 
um die sonstigen Steuerermä-
ßigungen) auf Antrag um 20 
Prozent der Aufwendungen des 
Steuerpfl ichtigen, höchstens 
jedoch um 1.200 Euro (gemäß 
§ 35a Abs. 3 Satz 1 EStG). Ihr 
Steuerberater weiß mehr hierzu!

Erneut musste sich jetzt ein 
Finanzgericht mit der Um-

kehr der Umsatzsteuer-Schuld 
in einem so genannten Bauträ-
ger-Fall beschäftigen (wir be-
richteten in der Vergangenheit 
mehrfach). Das Finanzgericht 
Baden-Württemberg stellte 
nun noch einmal klar: Schul-
det eine Bauträgerin die Um-
satzsteuer nach § 13b UStG 
nicht, so ist die Festsetzung 
zu ihren Gunsten zu ändern 
(FG Baden-Württemberg, Ur-
teil vom 17. Januar 2018, Az. 
12 K 2323/17).

In dem entschiedenen Fall 
hatte eine GmbH gegen das 
Finanzamt geklagt. Die Gesell-
schaft war überwiegend als 
Bauträgerin tätig. Hierzu nahm 
sie Leistungen diverser Bau-
handwerker in Anspruch. Die 
GmbH führte zunächst unter 
Berücksichtigung der Verwal-
tungsauffassung Umsatzsteu-
er nach § 13b UStG an das 
Finanzamt ab. Im Jahr 2015 
beantragte sie die Änderung 
der Umsatzsteuerfestsetzung, 
da sie nach der Rechtspre-
chung des Bundesfi nanzhofs 
als Leistungsempfängerin 
nicht Steuerschuldnerin sei.

Nicht alle von der GmbH 
beauftragten Bauhandwerker 
(auf welche die Steuerschuld-
nerschaft überging) legten in 
der Folge korrigierte Rechnun-
gen vor. Daher kam es zum 
Ärger mit dem Finanzamt rund 
um die Verrechnung der bereits 
gezahlten Umsatzsteuer. Die 
Richter wiesen das Amt zu-
recht: Es gebe „keine Rechts-
grundlage, nach der es für eine 
Änderung der Umsatzsteu-
erfestsetzung und/oder für 
die Erstattung der zu Unrecht 
festgesetzten Umsatzsteuer 
darauf ankommt, dass die Klä-
gerin einen Betrag in Höhe der 
Umsatzsteuer an ihren jewei-
ligen Vertragspartner gezahlt 
hat“. Das letzte Wort soll nun 
der Bundesfi nanzhof haben. 

UMSATZSTEUER
Umkehr wird
verrechnet

Es ist sicherlich kein selte-
ner Fall aus der Baupraxis, 
der jetzt das Finanzgericht 

Berlin-Brandenburg beschäftigte. 
Ein Ehepaar ließ ein Einfamilien-
haus errichten und zog noch vor 
Abschluss aller Arbeiten ein. Nach 
dem Einzug wurde unter anderem 
noch der Außenputz angebracht 
und die Außenanlagen wurden 
gestaltet. Die Kosten, die für die-
se Arbeiten anfi elen, machten die 
Eheleute in ihrer Steuererklärung 
als haushaltsnahe Handwerker-
leistungen geltend.

Arbeiten gehörten noch
zu der Neubaumaßnahme
Das Finanzamt aber verbaute ihnen 
den Weg zum Steuerbonus. Schließ-
lich habe es sich um eine Neubau-
maßnahme gehandelt. Gegen die-
sen Bescheid erhob das Ehepaar 
Klage. Die Kläger argumentierten, 
dass sehr wohl eine Handwerker-
leistung in einem Haushalt vorge-
legen habe. Denn das Gebäude sei 
bereits fertiggestellt gewesen, da es 
seiner Zweckbestimmung gemäß 
genutzt worden sei. Ein Haushalt 
sei begründet worden, da die we-
sentlichen Bauarbeiten des Gebäu-
des abgeschlossen gewesen seien 
und der Einzug stattgefunden habe. 
Die strittigen Leistungen hätten un-
wesentliche Restarbeiten betroffen. 
Ab der Haushaltsbegründung stün-
den weitere Handwerkerleistungen 
nicht mehr im Zusammenhang mit 
der Herstellung des Gebäudes.

Doch mit dieser Argumen-
tation biss das Ehepaar auch 
bei den Finanzrichtern auf 
Granit (FG Berlin-Bran-
denburg, Urteil vom 
7. November 2017, Az. 6 K 
6199/16; Revision anhän-
gig). Die Richter führ-
ten aus: 

  Die Finanzverwal-
tung grenzt die 
begünstigten von 
den nicht be-
günstigten 

  Auch die Parallele zu einem Urteil 
des Sächsischen Finanzgerichts  
(Urteil vom 23. März 2012, Az. 
3 K 1388/10) kommt nicht zum 
Tragen. Im dort entschiedenen  
Fall ging es um den erstmaligen 
Einbau eines Kachelofens. Hier 
war es in der Tat unerheblich, ob 
die handwerkliche Maßnahme 
der Erhaltung eines vorhandenen 
Gegenstands dient oder einen 
neuen Gegenstand herstellt, in-
dem sie etwas Neues schafft.

Weil es sich aber eben um kei-
nen seltenen Fall handelt, ließ das 
Gericht wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung der Rechtssache die 
Revision zu. Nun soll der Bundes-
fi nanzhof endgültig entscheiden, 
wo genau die Grenze zwischen 
Neubaumaßnahmen und begüns-
tigten Maßnahmen verläuft (BFH, 
Az. VI R 53/17). 

HAUSHALTSNAHE HANDWERKERLEISTUNGEN

Kein Steuerbonus bei Neubau
Einzug allein schafft noch keinen „Haushalt“ im Sinne der Gesetzgebung
 – doch endgültig soll darüber jetzt der Bundesfinanzhof entscheiden.

Handwerkerleistungen dadurch 
ab, dass diese nicht der Fertig-
stellung des Haushalts dienen 
dürfen.
  Eine Neubaumaßnahme wird 
nicht etwa dadurch abgeschlos-
sen, dass der Bauherr in das 
Haus einzieht und dadurch einen 
Haushalt begründet. Vielmehr 
ist in wertender Betrachtung zu 
prüfen, ob die jeweilige Maßnah-
me noch in engem zeitlichem 
und sachlichem Zusammen-
hang mit der Neuerrichtung des 
Gebäudes steht oder nicht.
  Danach gehören die Verputzar-
beiten noch zur Neubaumaßnah-
me (zumal es sich im vorliegen-
den Fall um eine Teilleistung des 
Werkvertrags gehandelt habe).
  Ferner bestand ein enger zeit-
licher Zusammenhang mit der 
Neuerrichtung des Gebäudes. 
Denn die Anbringung des Au-
ßenputzes erfolgte nur drei 
Monate nach Teilabnahme und 
Einzug in das Haus. 
  Die erstmalige Pfl asterung einer 
Einfahrt bzw. Terrasse, die Er-
richtung einer Zaunanlage und 
das Legen des Rollrasens stel-
len ebenfalls keine begünstigten 
Handwerkerleistungen dar. Die-
se Leistungen dienten ebenfalls 
noch der Errichtung des Haus-
halts der Kläger.

Foto: mitifoto/fotolia
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ABGELTUNGSTEUER MACHT NEUBEWERTUNG NOTWENDIG

Richtungswechsel beim Kapitalvermögen
Der Bundesfinanzhof gibt die traditionelle Trennung von Vermögens- und Ertragsebene für 
Einkünfte aus Kapitalvermögen auf. Was bedeutet das für Verluste aus Kapitalforderungen?

Die Trennung von Vermögens- und Er-
tragsebene für Einkünfte aus Kapital-
vermögen wirkte schon beinahe gottge-

geben. So unerschütterlich schien zumindest 
bislang die Auffassung sowohl seitens der Fi-
nanzämter als auch der Finanzgerichte. An die-
sem Grundsatz wird aber nun ausgerechnet von 
„ganz oben“ gerüttelt: Der Bundesfi nanzhof ent-
schied jetzt nämlich, dass der endgültige Aus-
fall einer Kapitalforderung zu einem steuerlich 
anzuerkennenden Verlust in der privaten Vermö-
genssphäre führt (BFH, Urteil vom 24. Oktober 
2017, Az. VIII R 13/15).

Ausfall eines Darlehens kann als Verlust 
steuerlich geltend gemacht werden
Ursächlich für diesen Paradigmenwechsel ist die 
Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr 2009. 
Mit ihr sollte eine vollständige steuerrechtliche 
Erfassung aller Wertveränderungen im Zusam-
menhang mit Kapitalanlagen erreicht werden. 
Dafür wurde die traditionelle quellentheoretische 
Trennung von Vermögens- und Ertragsebene für 
Einkünfte aus Kapitalvermögen aufgegeben, re-
sümieren die obersten deutschen Finanzrichter.

Was genau dieses Urteil für Kapitalgeber 
bedeuten kann, verdeutlicht ein Stück weit der 
entschiedene Fall. Hier gewährte ein privater 
Investor einem Dritten in 2010 ein verzinsliches 

Darlehen. Seit August 2011 erfolgten keine 
Rückzahlungen mehr. Über das Vermögen des 
Darlehensnehmers wurde das Insolvenzver-
fahren eröffnet. Der Darlehensgeber meldete 
die noch offene Darlehensforderung zur Insol-
venztabelle an und machte deren Ausfall als 
Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
geltend. Dem folgten Finanzamt und Finanzge-
richt zunächst nicht.

Die Revision hiergegen hatte nun aber Erfolg. 
Der BFH hob das fi nanzgerichtliche Urteil auf 

und verwies die Sache an die Vorinstanz zurück. 
Der Verlust müsse laut Einkommensteuerge-
setz (EStG) steuerlich berücksichtigt werden 
(und zwar gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Satz 
2, Abs. 4 EStG). Insoweit ist nunmehr eine Rück-
zahlung der Kapitalforderung, die unter dem 
Nennwert des hingegebenen Darlehens bleibt, 
dem Verlust bei der Veräußerung der Forderung 
gleichzustellen. Gesondert erfasste Zinszahlun-
gen (gem. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) bleiben dabei 
ohne Berücksichtigung. 

Nicht immer ist ein Erbe 
bereit, ein geerbtes Unter-
nehmen weiterzuführen. 

In manchen Fällen macht das oh-
nehin wenig Sinn, etwa wenn die 
GmbH schon gar nicht mehr über 
einen operativen Geschäftsbe-
trieb verfügt. Steht dann die Liqui-
dation an, stellt sich u.a. bezogen 
auf die Erbschaftsteuer die Frage 
nach dem Unternehmenswert. So 
auch in einem Fall vor dem Bun-
desfi nanzhof (BFH, Urteil vom 27. 
September 2017, Az. II R 15/15).

Hier ging es um eine Erbin, die 
eine geerbte GmbH aufl ösen woll-
te. Deren Geschäftsgegenstand 

war der Erwerb, die Verwaltung 
und die Veräußerung von Grund-
stücken sowie die Erstellung von 
Wohnungen. Allerdings hatte sie 
den operativen Geschäftsbetrieb 
bereits zu Lebzeiten der Erblasse-
rin eingestellt.

Unternehmenswert konnte 
nicht gemindert werden
Die Erbin wollte die bei einer Liqui-
dation anfallenden Steuern und 
Abgaben vom Unternehmenswert 
abziehen. Dies hätte sich günstig 
auf die anfallende Erbschaftsteu-
er ausgewirkt. Hier stellte sich
das Finanzamt aber quer.

Zu Recht,
entschied 
jetzt der 
Bundes-
f inanz-
hof: Die 
zukünf-
tige ertragsteu-
errechtliche Belastung 
aufgrund einer zum Bewertungs-
zeitpunkt lediglich beabsichtigten, 
aber noch nicht beschlossenen Li-
quidation der Kapitalgesellschaft 
kann bei der Ermittlung des Sub-
stanzwerts nicht wertmindernd 
berücksichtigt werden. Steuern, 
die aufgrund der Liquidation und 

der damit zusammenhängenden 
Aufdeckung stiller Reserven mög-
licherweise entstehen, können 
zum Bewertungszeitpunkt weder 
als Verbindlichkeiten noch als 
Rückstellungen in der Steuerbi-
lanz ausgewiesen werden. 

LIQUIDATION EINER KAPITALGESELLSCHAFT

Steuern können nicht so einfach aufgelöst werden
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Bei verspäteter Steuerzahlung bis zu drei Tagen werden Zuschläge nicht erhoben (§ 240 Abs. 3 AO). Diese Schonfrist (siehe oben) entfällt bei 
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Mo 2 9 16 23

Di 3 10 17 24

Mi 4 11 18 25

Do 5 12 19 26

Fr 6 13 20 27

Sa 7 14 21 28

So 1 8 15 22 29

April
10.04. Ende der Abgabefrist

13.04. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen

Mo 4 11 18 25

Di 5 12 19 26

Mi 6 13 20 27

Do 7 14 21 28

Fr 1 8 15 22 29

Sa 2 9 16 23 30

So 3 10 17 24

Juni
11.06. Ende der Abgabefrist
14.06. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen
 Einkommensteuer
 Körperschaftsteuer

REPARATURKOSTEN NACH EINEM UNFALL AUF DEM ARBEITSWEG

Blechschaden in Steuererklärung geltend machen

2/2018

Wer auf dem Weg zur oder 
von der Arbeit einen Ver-
kehrsunfall baut, kann 

die Reparaturkosten an seinem 
Fahrzeug als Werbungskosten 
geltend machen. Klar: Bei Fremd-
verschulden übernimmt die Ver-
sicherung des Unfallgegners 
den Schaden. Wer aber selbst 

unachtsam war, bleibt bei vorhan-
dener Vollkaskoversicherung auf 
dem  üblicherweise vereinbarten 
Selbstbehalt, ansonsten sogar 
auf dem ganzen Schaden sitzen.

Die Werbungskostenpauscha-
le in Höhe von 1.000 Euro kann 
jedenfalls so oder so schnell 
überschritten werden. Doch in der 
Anlage N ihrer Steuererklärung 
können Arbeitnehmer viele Kosten 
als Werbungskosten steuerlich 
geltend machen. Das gilt zum Bei-
spiel für: 

  einen möglichen Selbstbehalt, 
  ein Sachverständigen-Gutachten, 
  einen Abschleppdienst, 
  einen Leihwagen, 
  die Reparatur des Fahrzeugs, 
  die Gebühren für einen Rechts-
anwalt und das Gericht 
  oder auch den Ersatz für durch 
den Unfall beschädigtes, mitge-
führtes Gepäck im Auto.

STEURO -Tipp
Lässt ein Arbeitnehmer sein 
beschädigtes Fahrzeug nicht 
reparieren, kann er die durch 
den Unfall eingetretene Wert-
minderung möglicherweise als 
Abschreibung geltend machen. 
Das Finanzamt erkennt diesen 
Abzug aber nicht an, wenn die 
betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer des Wagens (von 
regelmäßig sechs Jahren) zum 
Unfallzeitpunkt bereits abgelau-
fen war. Ihr Steuerberater hilft 
Ihnen hier weiter.

Übrigens: Die Unfallkosten dür-
fen selbst dann abgesetzt werden, 
wenn der Unfall (oder auch Stein-
schlag) nicht auf direktem Weg 
von der bzw. zur Arbeit passiert ist, 
sondern auf einem Umweg zum 
Abholen des Mitfahrers einer Fahr-
gemeinschaft. Gleiches gilt, wenn 
der Unfall während einer steuerli-
chen Auswärtstätigkeit (Dienstrei-
se) oder beim Einparken auf dem 
Arbeitsweg passiert ist oder wenn 

das geparkte 
Auto während 
der Arbeitszeit 
a n g e f a h r e n 
wird. 

Entschei -
dend ist also, 
dass die Fahrt 
berufl ich ver-
anlasst war. 
Wer auf dem 
Heimweg von 

der Arbeit noch schnell im Super-
markt oder beim Friseur vorbei 
schauen will und dafür einen Um-
weg in Kauf nimmt, kann den Steu-
erabzug nicht geltend machen. 

Mit zum Arbeitsweg gehört je-
doch ein kleiner Schlenker, um die  
Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft 
noch nach Hause zu bringen. 
Nett zu sein, das weiß im Fall des 
Unfalls selbst das Finanzamt zu 
schätzen. 

Mo 7 14 21 28

Di 1 8 15 22 29

Mi 2 9 16 23 30

Do 3 10 17 24 31

Fr 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

So 6 13 20 27

Mai
11.05. Ende der Abgabefrist
16.05. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen

15.05. Ende der Abgabefrist
18.05. Ende der Zahlungsschonfrist
 Gewerbesteuer
 Grundsteuer

30
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